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I. Einleitung 

1. Errichtung 

Das internationale Sondergericht für Sierra 
Leone hat am 1. Juli 2002 seine Arbeit auf-
genommen.  

Nach dem Ende des elf Jahre dauernden 
Bürgerkriegs in dem westafrikanischen 
Land werden nun diejenigen zur Rechen-
schaft gezogen, die die schwerste Verant-
wortung für die begangenen Verbrechen 
tragen.1 Am 10. März 2003 veranlaßte der 
Sondergerichtshof für Sierra Leone unter 
dem Codenamen „Operation Justice“ die 
ersten Anklagen und Verhaftungen, am 4. 
Juni 2003 folgte die Anklage von Charles 
Taylor, dem Präsidenten von Liberia vor 
dem UN Tribunal.2 

Das Sondergericht für Sierra Leone ist das 
– nach den Tribunalen für das ehemalige 
Jugoslawiern und für Ruanda – dritte Ad-
                                                           
*  Stud. iur., studienbegleitendes Praktikum im 

MRZ vom 8. September bis zum 8. Oktober 
2003. 

1   Resolution S/Res/1315 des VN-Sicherheitsrates 
vom 14. August 2000; Doc. S/Res Agreement 
for the Special Court 16th January 2002, S. 1; 
Statut des Sondergerichts vom 16. Januar 2002 
Art. 1 I. 

2  ICG Afrika Briefing: The Special Court for Si-
erra Leone: Promises and Pitfalls of a New 
Model, vom 4. August 2003, S. 1, zu finden un-
ter www.crisisweb.org/projects/project.cfm? 
subtypeid=16 (Alle Internetadressen wurden 
am 22. September 2003 besucht). 

hoc-Tribunal der Vereinten Nationen zur 
Verfolgung von Kriegsverbrechen. Von 
den drei Ad-hoc-Tribunalen verdient es 
besondere Aufmerksamkeit, da es sich in 
wesentlichen Punkten von den beiden vor-
genannten Gerichten unterscheidet.  

Die Einrichtung des Sondergerichts für 
Sierra Leone wurde am 14. August 2000 
vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen 
in der Resolution 1315 auf Anfrage der 
Regierung von Sierra Leone beschlossen.3 
Der Präsident von Sierra Leone, Ahmad 
Tejan Kabbah, hatte sich mit der Bitte um 
Hilfe bei der strafrechtlichen Verfolgung 
der im Bürgerkrieg begangenen Menschen-
rechtsverletzungen an die Vereinten Na-
tionen gewandt. 

 

2. Vorgeschichte 

Regierungstruppen und Milizen bekämpf-
ten die Rebellen der Revolutionären Verei-
nigten Front (RUF / Revolutionary United 
Front) elf Jahre lang. Während dieser Zeit 
fiel das Land in ein Chaos aus Gewalt und 
Anarchie.4 Im März 1991 hatten die Rebel-
len der RUF, unter der Leitung von Foday 
Sankoh, ihren Feldzug gegen die Regierung 
in Freetown von Liberia aus begonnen. Sie 
warfen der Regierung Korruption und Be-
reicherung, Ausplünderung der Bevölke-
rung und Desinteresse an der Entwicklung 
des Landes vor.5 Im Laufe des Konflikts 
                                                           
3   Resolution S/Res/1315 des VN-Sicherheitsrates 

vom 14. August 2000. 
4  B. Steinle, Fragiler Friede, in: FAZ vom 19. 

Januar 2002, S. 3; M.A. Corriero, The Involve-
ment and Protection of Children in Truth and 
Justice-Seeking Processes: The Special Court for 
Sierra Leone, in: New York Journal of Human 
Rights, 2002, S. 337-360. 

5  Steinle (Fn. 4). 
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zeigte sich aber, daß die eigentlichen Ziele 
der RUF weniger politischer Natur waren, 
als vielmehr darauf gerichtet waren, die 
Herrschaft über die reichen Diamanten-
vorkommen im Osten und später die 
Machtübernahme im ganzen Land zu er-
langen.6 Dabei wurde die RUF auch von 
Charles Taylor unterstützt. 

Bis zur Mehrparteienwahl im Jahre 1996, 
bei der Kabbah, Führer der Sierra Leone 
People’s Party (SLPP), zum Präsidenten 
gewählt wurde, wurde die Regierung 
zweimal gestürzt. Das im selben Jahr un-
terzeichnete Friedensabkommen von Abi-
djan zwischen Kabbah und den Rebellen 
der RUF entfaltete keine Wirkung. Im Jahre 
1997 gelang es Major Johnny Paul Koroma, 
Führer des Armed Forces Revolutionary 
Council (AFRC), mit Hilfe der Sierra Leon-
ian Army durch einen Militärputsch an die 
Macht zu kommen. Im Februar 1998 stürz-
ten regierungsnahe Kamajormilizen zu-
sammen mit den von der westafrikani-
schen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS 
geschickten ECOMOG-Truppen Koroma 
und setzten Kabbah wieder ein. Die RUF 
holte ein halbes Jahr später zum Gegen-
schlag aus. Das Vorgehen der Rebellen 
zeichnete sich durch den Einsatz von Tau-
senden von Kindersoldaten und Grausam-
keiten wie das Abhacken von Gliedmaßen, 
insbesondere bei Frauen und Kindern, 
aus.7 

Am 7. Juli 1999 unterzeichneten Kabbah 
und Sankoh in Lomé/Togo ein weiteres 
Friedensabkommen.8 Regierung und Re-
bellen einigten sich auf eine umfassende 
Entwaffnung, die Einrichtung einer 
Wahrheits- und Versöhnungskommission, 
sowie die Bildung einer Regierung der na-

                                                           
6  Steinle (Fn. 4). 
7  M. Mounib/B. Kondach, Gerechtigkeit für Sierra 

Leone, in: Neue Züricher Zeitung vom 27. Fe-
bruar 2001, S. 9; FAZ vom 5. Januar 2002: UN 
setzen Tribunal in Sierra Leone ein, S. 5. 

8  Lomé-Friedensvertrag zwischen der Regierung 
von Sierra Leone und der Revolutionären Ver-
einigten Front, S/1999/777. 

tionalen Einheit,9 wobei der Rebellenführer 
Foday Sankoh zum Vizepräsidenten des 
Landes ernannt wurde und das Ministeri-
um für Rohstoffe und Bodenschätze über-
nahm. Den Rebellen wurde zudem Straf-
freiheit für die von ihnen begangenen 
Verbrechen an der Zivilbevölkerung zuge-
sichert. Obwohl die vereinbarte General-
amnestie international heftig umstritten 
war, sah man in ihr die einzige Möglich-
keit, den Krieg zu beenden.10  

 

Ein jahrelanger Bürgerkrieg ruft die  
Vereinten Nationen auf den Plan 

 
Im Oktober 1999 wurden zur Überwa-
chung des Friedens 6.000 UN-Soldaten 
stationiert (UNAMSIL / United Nations 
Assistance Misson to Sierra Leone). Der 
Frieden blieb jedoch brüchig. So begann 
die RUF Ende April 2000 unter anderem 
mit Angriffen auf UN-Truppen. Am 10. 
November 2000 schlossen die Regierung 
von Sierra Leone und die Rebellen erneut 
einen Waffenstillstand. Dennoch kam es 
weiterhin zu bewaffneten Übergriffen, die 
erst mit dem Abschluß der Entwaffnungs-
aktion von Rebellen und regierungstreuen 
Milizen beendet wurden. Der Bürgerkrieg 
gilt seitdem als offiziell beendet.11  

Im Mai 2002 fanden unter UN–Aufsicht die 
ersten Nachkriegswahlen statt, wobei Prä-
sident Ahmad Kabbah im Amt bestätigt 
wurde.  

Im Verlauf des Bürgerkriegs wurden 
Tausende von Zivilisten verstümmelt oder 
vergewaltigt. Nach Schätzungen kamen 
zwischen 30.00012 und 100.00013 Menschen 

                                                           
9  T. Scheen, UN Mission in Sierra Leone in Be-

drängnis, in: FAZ vom 5. Mai 2000, S. 7. 
10  Scheen (Fn. 9); vgl. auch VN-Generalsekretär 

Kofi Annan,  Seventh Report of the Secretary-
General on the United Nations Observer Mis-
sion in Sierra Leone, UN S/1999/863 vom 30. 
Juli 1999, S. 12. 

11  U. Scheffer, Hilfe vom Kommissar, in: Der Ta-
gesspiegel vom 28. Dezember 2002, S. 5; Amne-
sty International: www.puk.de/ai-hamburg/. 

12  Steinle (Fn. 4). 
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ums Leben, ungefähr die Hälfte der 5.5 
Millionen Einwohner sind vertrieben wor-
den14. 

 

II. Aufgaben und Zielsetzungen des 
Sondergerichts 

Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen 
ersuchte Generalsekretär Kofi Annan am 
10. August 2000 in der Resolution 1315, 
eine Vereinbarung mit der Regierung von 
Sierra Leone über die Errichtung eines 
Sondergerichtshofs zu treffen. Diese Ver-
einbarung wurde am 16. Januar 2002 un-
terzeichnet, zeitgleich mit dem Statut des 
Sondergerichts für Sierra Leone. 

 

1. Besonderheiten des Sondergerichtshofs 

Zwischen dem Sondergericht für Sierra 
Leone und seinen Vorgängern, den Tribu-
nalen für Jugoslawien und Ruanda, beste-
hen wesentliche Unterschiede. Sowohl das 
Jugoslawien-15 als auch das Ruanda-
Tribunal16 basieren auf rechtlich bindenden 
Resolutionen des Sicherheitsrats auf der 
Grundlage von Kapitel VII der UN-Charta 
und werden als Organe der Verneinten 
Nationen tätig.17 Im Gegensatz hierzu ba-
siert das Sondergericht für Sierra Leone auf 
einem völkerrechtlichen Vertrag zwischen 

                                                                                      
13  A.J.M. McDonald, Sierra Leone’s Uneasy Peace: 

The  Amnesties Granted in the Lomé Peace 
Agreement and the United Nations’ Dilemma, 
in: Humanitäres Völkerrecht 1/2000, S. 11-26 (S. 
12). 

14  A. Claudia, Historical and Political Background 
to the Conflict in Sierra Leone, in: K. Ambos/ 
M. Othman (Hrsg.), New Approaches in Inter-
national Criminal Justice: Kosovo, East Timor, 
Sierra Leone and Cambodia, 2003, S. 131 
(S. 144). 

15  Resolution S/Res/808 (1993) des VN-
Sicherheitsrates vom 22. Februar 1993. 

16  Resolution S/Res/955 (1994) des VN-
Sicherheitsrates vom 8. November 1994.  

17  H. B. Jallow, The Legal Framework of the Special 
Court for Sierra Leone, in: K. Ambos/M. Oth-
man, (Hrsg.), New Approaches in International 
Criminal Justice: Kosovo, East Timor, Sierra 
Leone and Cambodia, 2003, S. 149 (S. 150f.). 

der Regierung von Sierra Leone und den 
Vereinten Nationen.  

Die internationale Staatengemeinschaft sah 
in allen drei Fällen die Notwendigkeit für 
die Errichtung von Ad-hoc-Gerichten, um 
eine Strafverfolgung der begangenen 
Verbrechen zu ermöglichen. Allerdings 
blieb die Rechtmäßigkeit der Errichtung 
eines Internationalen Strafgerichtshofs in 
den Fällen Jugoslawiens und Ruandas pro-
blematisch, denn das rechtliche Verfahren, 
daß der Sicherheitsrat aus seiner Kompe-
tenz heraus einen Gerichtshof einsetzt, ist 
in der Charta nicht ausdrücklich vorgese-
hen.18 

Daher war umstritten, ob sich die Ermäch-
tigung des Art. 29 UN-Charta zur Schaf-
fung von Nebenorganen auch auf Gerichts-
institutionen bezieht oder ob diese nicht 
vielmehr einer Charta-Änderung bedür-
fen.19 Der UN Sicherheitsrat begründete 
sein Vorgehen damit, daß die Aushand-
lung eines Gründungsvertrages für diese 
Tribunale aus zeitlichen Gründen jeweils 
nicht möglich war. Überdies hätten die 
Staaten durch Verweigerung der Ratifika-
tion die Effektivität des Tribunals in Frage 
stellen können. Auch wenn daher der Ein-
setzungsbeschluß als Beitrag zur Wieder-
herstellung und Erhaltung des Friedens 
grundsätzlich gerechtfertigt ist, wird das 
fehlende Einverständnis der betroffenen 
Staaten zu einer solchen Gerichtsbarkeit 
dennoch kritisiert.20 

Diese Probleme stellen sich bei dem Son-
dergericht für Sierra Leone durch seine 
vertragliche Grundlage nicht. Ein entschei-
dender Vorteil hierbei ist, daß unter den 
Staaten ein Konsens herrscht, der die Legi-
timität des Gerichtshof – gerade auch in 
Sierra Leone selbst – erhöht.21 

                                                           
18  H. Volger,  Die Vereinten Nationen, 1994, S. 186f. 
19  Ausf. zu den Diskussionen im Zuge der Errich-

tung des Tribunals H. Roggemann, Die Interna-
tionalen Strafgerichtshöfe, Einführung, Rechts-
grundlagen, Dokumente, 2. Aufl. 1998, S. 60ff., 
S. 156f. 

20  Neutral hierzu K. Ipsen, Völkerrecht, 4. Aufl. 
2000, § 42 Rn. 34 m.w.Nw. 

21  Mounib/Kondoch (Fn. 7). 
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2.  Aufbau 

Nicht nur die Entstehung des Gerichts, 
sondern auch sein Aufbau unterscheidet 
sich wesentlich von den anderen Ad-hoc-
Gerichtshöfen. Während bei den Vorgän-
gern ausschließlich internationale Richter 
arbeiten, ist das Sondergericht für Sierra 
Leone ein gemischtes Gericht, das sich aus 
internationalen und nationalen Richtern 
und Anklägern zusammensetzt.22 Die 
Mitwirkung der nationalen Richter und 
Ankläger sichert in den Verfahren die nöti-
gen Kenntnisse über die Kultur der Regi-
on.23  

Vor dem Gericht wird außerdem sowohl 
internationales als auch nationales Recht 
angewandt.24 Der Sondergerichtshof ver-
fügt aufgrund des Gründungsvertrages 
über eine Vorrangstellung gegenüber den 
nationalen Gerichten und kann verbindli-
che Anordnungen für die Regierung von 
Sierra Leone aussprechen.25 Allerdings 
kann er aus demselben Grund nicht wie die 
Tribunale in Den Haag und Arusha über 
die Rechtsprechung nationaler Gerichte in 
Drittstaaten bestimmen oder diese zur Zu-
sammenarbeit verpflichten.26 

Das Sondergericht für Sierra Leone besteht 
gem. Art. 11 des Statuts aus drei Organen: 
den Kammern (zunächst einer Strafkam-
mer, die aber bei Bedarf um eine zweite 
erweitert werden kann, und einer Beru-
fungskammer), dem Ankläger und dem 
Sekretariat. Die Strafkammern bestehen 

                                                           
22  C. Cornette, „Marché conclu!“, in: Diplomatie 

Judiciaire Nr. 82 (Februar 2002), S. 6; Corriero 
(Fn. 4), S. 353. 

23  N. Geißler, Gemischte Nationale Tribunale: 
Schlupflöcher stopfen, in: ai-Journal 8/2003, zu 
finden unter: www2.amnesty.de. 

24  Art. 3-5 des Statuts, s.a. Report of the Secretary-
General on the establishment of a Special Court 
for Sierra Leone vom 4. Okt. 2000, UN Doc 
S/2000/915, S. 3. 

25  Mounib/ Kondach (Fn. 7). 
26  Geißler (Fn. 23); s.a.: Report of the Secretary-

General (Fn. 24), S. 3. Zu den anderen Ad-hoc-
Tribunalen s. Roggemann (Fn. 19), S. 126f., zum 
Internationalen Strafgerichtshof s. T. Maikoswki, 
Staatliche Kooperationspflichten gegenüber 
dem Internationalen Strafgerichts, 2002. 

gem. Art. 12 I a des Statuts jeweils aus drei 
Richtern, zwei davon wurden vom Gene-
ralsekretär ernannt, einer von der Regie-
rung von Sierra Leone. Es wurde disku-
tiert, ob die zwei internationalen Tribunale 
und das Sondergericht für Sierra Leone 
sich eine Berufungskammer teilen sollen, 
was aber aufgrund rechtlicher Bedenken 
und zu hohen administrativen Aufwandes 
und finanzieller Kosten abgelehnt wurde.27 
Dennoch ist in Art. 20 des Statuts festge-
legt, daß die Berufungskammer des Son-
dergerichts sich an den Entscheidungen 
der Berufungskammer für das Internatio-
nale Tribunal für Jugoslawien und Ruanda 
orientieren soll. Die Berufungskammer des 
Sondergerichts besteht gem. Art. 12 I b Sta-
tut aus fünf Richtern, drei davon ernannt 
vom Generalsekretär, zwei von der Regie-
rung von Sierra Leone. Erwähnenswert ist 
dabei, daß die von der Regierung ernann-
ten Richter nicht notwendigerweise Staats-
angehörige Sierra Leones sein mußten und 
vor ihrer Ernennung der Zustimmung des 
Generalsekretärs bedurften.28 Der vorsit-
zende Richter der Berufungskammer, Geof-
frey Robertson, QC, ist gem. Art. 12 III Statut 
auch zugleich Präsident des Gerichts. Als 
Präsident des Gerichtshofs muß er jedes 
Jahr einen Bericht über die Aktivitäten des 
Sondergerichts erstellen und an den Gene-
ralsekretär der Vereinten Nationen und die 
Regierung von Sierra Leone weiterleiten.29 
Alle Richter des Gerichtshofs werden für 
drei Jahre ernannt, können aber gem. Art. 
13 III Statut auch wiedergewählt werden. 

Der Hauptankläger David M. Crane wurde 
am 17. April 2002 vom Generalsekretär 
ernannt, sein Stellvertreter Desmond de Sil-
va, QC, wurde von der sierra-leonischen 
Regierung bestimmt.30 Der Ankläger arbei-
tet unabhängig als separates Organ des 
Sondergerichts und führt gem. Art. 15 Sta-
tut das Ermittlungsverfahren. Hierfür kann 
er Verdächtige, Opfer und Zeugen ver-

                                                           
27  Report of the Secretary-General (Fn. 24), S. 8. 
28  „What ist the Special Court“ erhältlich auf der 

Seite: www.specialcourt.org. 
29  Jallow (Fn. 17), S. 149 (151). 
30  Siehe: www.sc-sl.org. 
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nehmen. Auch er wird für drei Jahre er-
nannt und kann wiedergewählt werden. 

Ebenfalls im Unterschied zu seinen Vor-
gängergerichten, die außerhalb der Tatort-
staaten eingerichtet wurden, hat das Son-
dergericht seinen Sitz in der Hauptstadt 
Freetown. Der Sitz in Sierra Leone läßt hof-
fen, daß das Gericht effektiver arbeiten 
kann, da sich die meisten Verdächtigen im 
Land selber aufhalten. Zeitgleich möchte 
man damit auch Probleme umgehen, die 
bei dem Tribunal in Den Haag aufgetreten 
sind. Die Arbeit des Jugoslawien-Tribunals 
ist durch mangelnde Kooperationsbereit-
schaft der Nachfolgestaaten des ehemali-
gen Jugoslawien oftmals behindert oder 
verzögert worden.31  

 

3. Zielsetzungen 

Das Gericht soll als Bestandteil eines 
glaubwürdigen Systems der Rechtspflege 
und der Rechenschaft für die sehr schwe-
ren Verbrechen, die in Sierra Leone verübt 
wurden, der Straflosigkeit ein Ende setzen 
und zum Prozeß der nationalen Aussöh-
nung sowie zur Wiederherstellung und 
Wahrung des Friedens beitragen.32 

Dabei ist es gem. Art. 1 Statut für die Ver-
folgung derjenigen zuständig, die für die 
Begehung von Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und 
schwere Verstöße gegen das humanitäre 
Völkerrecht die größte Verantwortung tra-
gen.  

Die Straftatbestände werden nicht im Sta-
tut selbst, sondern durch Bezugnahme auf 
den gemeinsamen Art. 3 der Genfer Kon-
ventionen und das Zweite Zusatzprotokoll 
dazu sowie auf weiteres humanitäres Völ-
kerrecht definiert. Weiterhin werden vom 
Sondergericht Straftaten nach sierra-leo-
nischem Recht verfolgt, wie zum Beispiel 
der Mißbrauch von Mädchen und die vor-
sätzliche Zerstörung von Eigentum. Das 

                                                           
31  Mounib/Kondach (Fn. 7); siehe auch Roggemann 

(Fn. 19) und Maikowski (Fn. 26). 
32  So die Präambel der SR-Resolution 1315 (Fn. 1), 

7. Erwägungsgrund. 

Verbrechen des Völkermordes fällt hinge-
gen nicht in seinen Zuständigkeitsbereich, 
weil keine Beweise dafür vorhanden sind, 
daß die Massenmorde gegen eine bestimm-
te nationale, ethnische oder religiöse Be-
völkerungsgruppe mit dem Ziel der Ver-
nichtung gerichtet waren.33 

In der Resolution 1315 des Sicherheitsrats 
der Vereinten Nationen wird durch die 
Verwendung des Ausdrucks „persons who 
bear the greatest responsibility“ besonders 
betont, daß diejenigen strafrechtlich ver-
folgt werden sollen, die die größte Verant-
wortung für begangene Verbrechen tragen. 
Vom Generalsekretär wurde in seiner Stel-
lungnahme der Vorschlag gemacht, diese 
Wortwahl auf „persons most responsible“ 
auszuweiten, weil es auch die Personen mit 
einschließe, die auf niedrigerer Komman-
doebene agierten.34 Letztendlich wurde 
dieser Vorschlag aber nicht in das Statut 
des Sondergerichtshofs aufgenommen. Es 
blieb bei dem Formulierungsvorschlag des 
Sicherheitsrates. Damit ist klar, daß das 
Hauptanliegen des Sondergerichts die Be-
strafung derjenigen ist, die Führungsposi-
tionen innehatten.35 Insgesamt wird mit 
Anklagen von nicht mehr als 30 Personen 
gerechnet, dies auch in der Hoffnung, daß 
das Sondergericht seine Arbeit bei einer 
geringeren Anzahl von Angeklagten 
schneller beenden kann.36 Bis Juli 2003 kam 
es bereits zu zwölf Anklagen. 

 

Welche Bedeutung hat die Amnestieregelung 
des Friedensabkommens  

für die strafrechtliche Aufarbeitung? 

 
Als ein ernstes Problem bei der Strafverfol-
gung stellte sich die im Lomé-Friedensab-
kommen vereinbarte Amnestiebestimmung 
dar, die Straffreiheit für begangene Verbre-
chen garantierte. Zu diesen Verbrechen 
zählen unter anderem das Abhacken von 

                                                           
33  Mounib/Kondach (Fn. 7). 
34  Report of the Secretary-General (Fn. 24), S. 6 f. 
35  ICG Africa Briefing (Fn. 2), S. 3; Mounib/Kondach 

(Fn. 7). 
36  ICG Africa Briefing (Fn. 2), S. 3. 
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Armen und Beinen und die Amputation 
anderer Körperteile wie Genitalien, Lippen 
und Ohren. Zivilisten, darunter auch Kin-
der, wurden bei lebendigem Leib ver-
brannt, erschossen oder gezwungen, den 
Rebellengruppen beizutreten.37 Derartige 
Verbrechen sind auch von regierungstreu-
en Truppen verübt worden. Wäre die Am-
nestiebestimmungen gültig, dann würde 
sich die Rechtsprechung des Gerichts auf 
Verbrechen beschränken müssen, die nach 
dem 7. Juli 1999 begangen wurden.38  

Zwar ist die Gewährung einer Amnestie 
am Ende eines Konfliktes völkerrechtlich 
nicht verboten und als Geste für Frieden 
und Versöhnung grundsätzlich akzep-
tiert.39 Allerdings darf die Amnestiegewäh-
rung nicht im Widerspruch zu sonstigen 
völkerrechtlichen Regelungen stehen. Ein 
absolutes Verbot für bestimmte Menschen-
rechtsverletzungen wie Völkermord, 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit, 
Kriegsverbrechen und andere schweren 
Verstöße gegen das humanitäre Völker-
recht kann inzwischen als anerkanntes 
Gewohnheitsrecht angesehen werden.40 
Die Tendenz, derart schwere Verbrechen 
strafrechtlich zu verfolgen, entspricht auch 
der nationalen und internationalen Recht-
sprechung.41 Im Hinblick auf die zuvor 
genannten schweren Menschenrechtsver-
letzungen besteht somit eine universelle 
Verfolgungs- und Bestrafungspflicht der 

                                                           
37  McDonald (Fn. 13) , S. 11 (S. 12). 
38  A. McDonald, Sierra Leone’s shoestring Special 

Court, in: International Committee of the Red 
Cross 84 (2002) 845, S. 121-143 (S. 127). 

39  Art. 6 V ZP II der Genfer Rot-Kreuz-Abkommen 
von 1977. 

40  K. Traisbach, Zur völkerrechtlichen Beurteilung 
nationaler Amnestieregelungen – Ein Überblick, 
in: MRM 2000, S. 155-159 (S. 157), mit Verweis 
auf: B. Simma/A.L. Paulus, The Responsability of 
Individuals for Human Rights Abuses in Inter-
national Conflicts: A Positivists View, in: (93) 
AJIL 1999, S. 302-316 (S. 312f.); C. Edelenbos, 
Human Rights Violations: A Duty to Prosecute, 
in: LJIL No. 2 1994, S. 5-21 (S. 15). 

41  Vgl. P.K. Rakate, Is the Sierra Leonean Amnesty 
Law Compatible with International Law?, in: 
MRM 2000, S. 151-154 (S. 153), mit Fall-
beispielen. 

Staaten, wodurch Amnestieregelungen in 
diesen Fällen ausgeschlossen sind.42 Francis 
Okelo, Sonderbeauftragter der Vereinten 
Nationen für Sierra Leone, hat den Vertrag 
von Lomé daher nur mit der Einschrän-
kung unterzeichnet, daß Artikel 9, der die 
absolute und umfassende Amnestie fest-
legt, nicht auf internationale Verbrechen 
wie Völkermord, Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit und bei anderen schweren 
Verstößen gegen das humanitäre Völker-
recht anwendbar ist.43 Dieser Grundsatz 
wurde in Art. 10 des Statuts aufgenommen. 

Anders sind die sierra-leonischen Straftat-
bestände des Statuts zu behandeln. Sie be-
treffen keine internationalen Verbrechen 
und ziehen daher auch keine derartigen 
Verpflichtungen nach sich.44 Hier können 
folglich nur diejenigen Straftaten verfolgt 
werden, die nach dem 7. Juli 1999 began-
gen wurden. 

Nachdem die Amnestiebestimmung für 
internationale Straftatbestände für ungültig 
erklärt worden war, konnten mehrere Da-
ten für den Beginn der Strafverfolgung in 
Erwägung gezogen werden. Im Bericht des 
Generalsekretärs vom 4. Oktober 2000 
wurde letztendlich der 30. November 1996, 
das Scheitern des Abidjan-Friedensabkom-
mens, festgelegt. Dabei ließ sich der Gene-
ralsekretär von den Überlegungen leiten, 
daß die Gerichtsbarkeit zeitlich beschränkt 
sein sollte und das Anfangsdatum gleich-
zeitig mit einem Ereignis oder dem Eintritt 
einer neuen Phase des Bürgerkrieges korre-
spondiert, ohne zwingend einen politi-
schen Hintergrund aufzuweisen.45 Eben-
falls wichtig war, daß es auch die schwer-
sten Verbrechen aller am Krieg beteiligten 
Gruppen umfaßte.46 Es hätte für das Ge-
richt eine zu hohe Belastung dargestellt, 
das Anfangsdatum auf den Beginn des 
Bürgerkrieges zu legen. Daher erschien der 
30. November 1996 am geeignetsten, da die 
                                                           
42  Traisbach (Fn. 40), S. 158, siehe auch Rakate (Fn. 

41), S. 153. 
43  Annan (Fn. 10), S. 12. 
44  Mounib/Kondach, (Fn. 7). 
45  Report of the Secretary-General (Fn. 24), S. 6. 
46  Report of the Secretary-General (Fn. 24), S. 6. 
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Belastung für das Gericht geringer ausfällt 
und gleichzeitig die schwersten Verbre-
chen des Krieges bestrafen werden kön-
nen.47 

Ebenfalls lange zur Diskussion stand die 
rechtliche Behandlung von Kindersoldaten. 
Schwierigkeiten traten vor allem bei der 
Festlegung der Altersgrenzen jugendlicher 
Straftäter auf. Dies war insbesondere pro-
blematisch, da sie grundsätzlich von der 
Wortwahl „persons who bear the greatest 
responsability“ nicht ausgeschlossen sind.  

 

Tragen Kindersoldaten die 
 „größte Verantwortung“  

für von ihnen begangene Verbrechen? 

 
Nach Schätzungen sind mindestens 5.000 
Kindersoldaten in den Krieg verwickelt 
worden.48 Von den Befehlshabern wurden 
sie gerade wegen ihrer Furchtlosigkeit und 
Unbarmherzigkeit geschätzt.49 Auch wenn 
es schwer vorstellbar scheint, daß Kinder 
in Führungspositionen tätig geworden 
sind, so ist eine strafrechtliche Verantwort-
lichkeit wegen der Schwere der von ihnen 
begangenen Verbrechen nicht ausgeschlos-
sen. Die Regierung von Sierra Leone for-
derte auf öffentlichen Druck hin eine alters-
unabhängige Lösung.50 Demgegenüber 
forderten einige Menschenrechtsorganisa-
tionen ein Mindestalter von 18 Jahren. 
Denn in erster Linie sind diese Kinder, ob-
wohl Täter schrecklicher Verbrechen, den-
noch Opfer.51 Die Jüngsten von ihnen wur-
den im Alter von noch nicht einmal sechs 
Jahren entführt. Diejenigen, die noch kein 
Gewehr tragen konnten, wurden zunächst 
für niedrigere Dienste eingespannt: Die 
Jungen mußten als Späher, Spione oder 
Lastenträger arbeiten, die Mädchen koch-
ten, wuschen und wurden nicht selten als 

                                                           
47  Report of the Secretary-General (Fn. 24), S. 6. 
48  M. Oettli, Und dann töten sie mich, in: Die Zeit 

vom 14. Januar 1999, S. 62. 
49  M.A. Corriero (Fn. 4), S. 353. 
50  McDonald, (Fn. 38), S. 121 (S. 135). 
51  Corriero (Fn. 4), S. 350 m.w.Nw. 

Sexsklavinnen mißbraucht.52 Sobald die 
Kinder alt genug waren, eine Schußwaffe 
zu tragen und zu bedienen, wurden sie, oft 
auch unter Drogeneinfluß, gezwungen zu 
töten.53 Manche wissen heute nicht einmal 
mehr, wo sie herkommen.54  

Sowohl in Art. 77 des ersten Zusatzproto-
kolls der Genfer Konvention55 als auch in 
Art. 38 des Übereinkommens über die 
Rechte des Kindes56 werden die Staaten 
verpflichtet, alle praktisch durchführbaren 
Maßnahmen zu treffen, damit Kinder unter 
15 Jahren nicht unmittelbar an Feindselig-
keiten teilnehmen. Zudem wird es explizit 
verboten, sie in ihre Streitkräfte einzuglie-
dern. In Art. 4 III c) des zweiten Zusatzpro-
tokolls57 werden diese Auflagen noch zu-
sätzlich verschärft: hiernach ist es strikt 
verboten, daß Kinder unter 15 direkt oder 
indirekt an Feindseligkeiten teilnehmen. 
Das Fakultativprotokoll zur Kinderrechts-
konvention über die Beteiligung von Kin-
dern in bewaffneten Konflikten58 legt als 

                                                           
52  Virnich/Grill, Kindersoldaten in: Die Zeit Nr. 36, 

S. 13; vgl. auch Promotion and Protection of the 
Rights of Children, UN Doc. A/51/306 vom 26. 
August 1996, und G. Goodwin-Gill/I. Cohn, Child 
Soldiers, The Role of Children in Armed Con-
flicts, 1994. 

53  M. Tafirenyika, Restoring lost childhood in Sierra 
Leone, in: Africa Recovery, Vol. 15 Nr. 3 (Okto-
ber 2001), S. 12, zu erhalten auf der Seite: 
www.un.org/ecosocdev/geninfo/afrec/vol15n
o3/153chil3.htm . 

54  M.A. Novicki, Saving a war’s traumatized chil-
dren, in: Africa Recovery Vol. 14 Nr. 2 (Juli 
2000) S. 10, zu erhalten auf der Seite: 
www.un.org/ecosocdev/geninfo/afrec/subjin
dx/142child.htm . 

55  Zusatzprotokoll I zu den Genfer Abkommen 
vom 12. August 1949 über den Schutz der Opfer 
internationaler bewaffneter Konflikte vom 12. 
Dezember 1977 (BGBl. 1990 II S. 1551).  

56  Übereinkommen über die Rechte des Kindes 
vom 20. November 1989 (BGBl. 1992 II S. 122). 

57  Art. 4 III c) Zusatzprotokoll II zu den Genfer 
Abkommen vom 12. August 1949 über den 
Schutz der Opfer nicht internationaler bewaff-
neter Konflikte vom 12. Dezember 1977 (BGBl. 
1990 II S. 1637). 

58  Vom 25. Mai 2000, in Kraft seit dem 12. Februar 
2002, am 27. Oktober 2003 hatten 53 Staaten das 
Protokoll ratifiziert, darunter nicht die Bundes-
republik Deutschland. 
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Mindestalter für Soldaten 18 Jahre fest; das 
Statut des Internationalen Strafgerichts-
hofs59 bestimmt in Art. 26 ebenfalls 18 Jah-
re als Schutzgrenze, läßt aber die inner-
staatliche strafrechtliche Verfolgung von 
Tätern unter 18 Jahren unberührt. 

Im Statut für das Sondergericht einigte 
man sich hinsichtlich dieser Frage auf ei-
nen Kompromiß, indem man in Art. 7 I des 
Statuts das Mindestalter auf 15 Jahre bei 
Tatbegehung festlegte. Fest steht daher, 
daß Kindersoldaten anders behandelt wer-
den müssen als Erwachsene. Jeder der Al-
tersgruppe zwischen 15 und 18 Jahren, der 
eines Verbrechens für schuldig befunden 
wird, wird nicht mit Gefängnis bestraft.60 
Jugendliche Straftäter werden an die 
Wahrheitskommission überstellt, wobei 
Resozialisierung und Wiedereingliederung 
in die Gesellschaft im Vordergrund stehen 
sollen (dazu siehe unten). 61 

Wichtigstes Ziel des Sondergerichts für 
Sierra Leone bleibt die Bestrafung derjeni-
gen, die die schwerste Verantwortung für 
die während des Bürgerkriegs begangenen 
Verbrechen tragen. In erster Linie werden 
das auch diejenigen sein, die die Kinder zu 
Soldaten machten und ihnen Befehle gege-
ben haben.62 

 

4. Truth and Reconciliation Commission 

Der Sondergerichtshof arbeitet bei der 
Friedensherstellung und Friedenswahrung 
in Sierra Leone nicht allein – eine große 
Rolle spielt dabei gerade im Bereich der 
Vergangenheitsbewältigung auch seine 
Zusammenarbeit mit der Wahrheitskom-
mission (Truth- and Reconciliation-Com-
mission / TRC), die im Jahre 2000 von dem 
sierra-leonischen Parlament in Einklang 
mit Artikel XXVI des Lomé Friedensver-

                                                           
59  Vom 17. Juli 1998, UNTS Nr. 38544, BGBl. 2000 

II S. 1394. 
60  Art. 7 II Statut. 
61  Jallow (Fn. 17), S. 169. 
62  Chefankläger David Crane, zitiert auf der Seite: 

www.child-soldiers.org/; Corriero (Fn. 49), 
S. 350. 

trages eingerichtet wurde.63 Aufgabe der 
Wahrheitskommission ist es, „eine unpar-
teiliche Dokumentation der Menschen-
rechtsverletzungen und Verstößen gegen 
das humanitäre Völkerrecht in Zusam-
menhang mit dem bewaffneten Konflikt in 
Sierra Leone von seinem Beginn 1991 bis 
zur Unterzeichnung des Lomé-Friedens-
vertrags“64 zu erstellen. 

Die TRC ist berechtigt, Ursachen, Art und 
Ausmaß der begangenen Menschrechtsver-
letzungen zu untersuchen und über sie zu 
berichten. Dabei soll auch ein Austausch 
zwischen Tätern und Opfern stattfinden, 
gerade in Bezug auf Sexualdelikte und in 
Zusammenhang mit Kindern, die in den 
Konflikt verwickelt wurden.65 

In einem Interview mit der „tageszeitung“ 
äußerte sich Chefankläger David Crane po-
sitiv über die Zusammenarbeit mit der 
TRC: „Die Teamarbeit ist gut, es gibt regelmä-
ßige Treffen. Wir haben unterschiedliche Auf-
gaben, aber dasselbe Ziel: Frieden für Sierra 
Leone. Unsere Aufgabe als international zu-
sammengesetztes Kriegsverbrechertribunal mit 
Mandat vom Internationalen Strafgerichtshof 
ist es, diejenigen zu verfolgen, die die größte 
Verantwortung für Kriegsverbrechen in Sierra 
Leone tragen – das sind weniger als zwanzig. 
Dagegen dient die Wahrheitskommission dazu, 
dass Einzelne ihre persönlichen Schicksale of-
fenbaren können.“66 

Die Wahrheitskommission nimmt also die-
jenigen Aufgaben und Funktionen wahr, 
die mittlerweile (zwischen 1970 und 1994 
gab es weltweit insgesamt knapp vierzig 
Wahrheitskommissionen unterschiedlicher 
Art) typischerweise mit Wahrheitskommis-
sionen verbunden werden.67 Gerade am 
                                                           
63  Ausführlich zur TRC vgl. W.A. Schabas, The 

Relationship between Truth Commissions and 
International Courts: The Case of Sierra Leone, 
in: HRQ 2003, S. 1035-1066. 

64  Zitiert nach Jallow (Fn. 17), S. 169. 
65  Jallow (Fn. 17), S. 169. 
66  Interview mit David Crane, geführt von Hakeem 

Jimo, abgedruckt in der taz Nr. 7150 vom 6. Sep-
tember 2003, S. 9. 

67  Dazu E. Hahn-Godeffroy, Die südafrikanische 
Truth and Reconciliation Commission, 1998, S. 
44ff. Vgl. auch: H.J. Steiner / Human Rights Pro-
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Beispiel der Behandlung von Kindersolda-
ten zeigt sich die komplementäre Funkti-
on68 der Wahrheitskommission für Sierra 
Leone. Die Wichtigkeit der Wahrheits-
kommissionen für die Selbstreinigung ei-
ner Gesellschaft und vor allem für die Op-
fer, die Raum zur Äußerung erhalten und 
ihre Geschichte erzählen können, ist heute 
wohl allgemein anerkannt. Klar ist aber 
auch, daß Wahrheitskommissionen die 
strafrechtliche Aufarbeitung – so schwierig 
sie sich auch jeweils gestaltet69 – nicht er-
setzen können. 

 

III. Ausblick 

In den vergangenen Monaten wurden 
Überlegungen angestellt, ob das Sonderge-
richt als Vorbild für weitere derartige ge-
mischt national-internationale Tribunale 
geeignet ist; vielleicht könnte es sogar als 
Modell für den Irak dienen.70 Der tatsächli-
che Erfolg des Sondergerichts für Sierra 
Leone bleibt allerdings noch abzuwarten. 

Die Verhandlungen werden voraussicht-
lich im November dieses Jahres beginnen. 
Der späte Beginn beruht vor allem auf der 
Schwierigkeit, genügend Geld für die Er-

                                                                                      
gram Harvard Law School (Hrsg.), Truth Com-
missions: A Comparative Assessment,  1997. 

68  Diesen Aspekt betonen die Beiträge des Ab-
schnitts „Documenting the Former Regime: 
Commissions of Inquiry“, in: N.J. Kritz (Hrsg.), 
Transitional Justice, How Emerging Democra-
cies Reckon with Former Regimes, Bd. 1, 1995, 
S.  223-333. 

69  K. Ambos, Straflosigkeit von Menschenrechts-
verletzungen, Zur „impunidad“ in südameri-
kanischen Ländern aus völkerrechtlicher Sicht, 
1997; F. Brinkmeier, Menschenrechtsverletzer vor 
nationalen Strafgerichten?, Der Fall Pinochet im 
Lichte aktueller Entwicklungen des Völkerstraf-
rechts, 2003; J. Weber/M. Piazolo (Hrsg.), Eine 
Diktatur vor Gericht, Aufarbeitung von SED-
Unrecht durch die Justiz, 1995; sowie EGMR, 
Streletz, Keßler, Krenz ./. Deutschland, Urteil 
vom 22. März 2001, RJD 2001-II, S. 409-461, da-
zu die Anmerkungen von F. Brinkmeier, in: 
MRM 2001, S. 149-160. 

70  Geoffrey Robertson, Präsident des Sonderge-
richtshofs in der BBC-Sendung „Hard Talk“ 
vom 27. Januar 2003, zitiert von: ICG Afrika 
Briefing (Fn. 2), S. 20. 

richtung des Gerichtshofs zu bekommen.71 
Der Gerichtshof finanziert sich vollständig 
durch freiwillige Beiträge von UN-
Mitgliedstaaten, darunter auch Deutsch-
land.72 Die Kosten für den Gerichtshof 
mußten aber bereits erheblich gesenkt 
werden, als klar war, daß das ursprünglich 
angesetzte Budget nicht zusammenkom-
men würde.73 Verglichen mit den anderen 
beiden Ad-hoc-Tribunalen, die komplett 
aus dem UN-Etat finanziert werden, steht 
zu befürchten, daß die unsichere finanziel-
le Situation die Arbeit und Möglichkeiten 
des Sondergerichtshofs erheblich ein-
schränken wird.74 

 

Ist das Sondergericht ein Prototyp  
für die strafrechtliche Aufarbeitung  

der Vergangenheit? 

 
Ein weiteres Problem im Vorfeld der Er-
richtung des Sondergerichtshofs war seine 
Glaubwürdigkeit. Durch den internationa-
len Charakter des Gerichtshofs soll verhin-
dert werden, daß das Sondergericht für 
Sierra Leone als Siegerjustiz erscheint.75 
Dennoch bezweifeln Anhänger der RUF 
die Unabhängigkeit des Gerichts und be-
fürchten ein einseitiges Vorgehen gegen 
ihre Anhänger.76 Allerdings wurden bis 
Juli 2003 Anhänger aller drei bewaffneten 
Gruppen, die in den Bürgerkrieg verwik-
kelt waren, angeklagt, darunter auch Mit-
glieder der Civil Defence Force (CDF). Dies 

                                                           
71  McDonald (Fn. 38), S. 121. 
72  Geißler (Fn. 23). 
73  Für den Gerichtshof wurden ursprünglich 114,6 

Millionen Dollar veranschlagt, die auf  57 Mil-
lionen Dollar gesenkt wurden, von denen bis 
zum 6. Juli 2001 nur 15 Millionen Dollar fest zu-
gesagt wurden; siehe hierzu: McDonald, (Fn. 38), 
S. 121 (S. 138f.) mit Verweis auf einen Brief des 
Generalsekretärs an den Präsidenten des Si-
cherheitsrats vom 12. Juli 2001, UN Doc. 
S/2001/693. 

74   McDonald (Fn. 38), S. 139ff. 
75  M. Sieff, A Special Court for Sierra Leone, Arti-

kel zu erhalten auf der Seite 
www.crimesofwar.org/sierra_print.html . 

76  Cornette (Fn. 22), S. 8. 
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scheint die Vorwürfe des Sprechers der 
RUF, Issa Sesay, zu entkräften. 

Doch nicht nur das Vertrauen der Bevölke-
rung in das Sondergericht, sondern auch 
die mangelnde Stabilität der Region und 
die fehlenden Verpflichtung von Nachbar-
staaten zur Zusammenarbeit könnten zu 
Problemquellen werden.77 Auch die kaum 
vorhandene Infrastruktur und Ausrüstung 
sowie fehlende Beweismittel angesichts der 
Fülle der begangenen Verbrechen stellen 
zusätzliche Hürden dar.78 

Aber das Sondergericht in Sierra Leone hat 
auch Vorteile. Die Homogenität des Ge-
richts in bezug auf rechtliche Tradition und 
Englisch als einziger offizieller Sprache 
befreit den Gerichtshof von Problemen, mit 
denen seine Vorgänger zu kämpfen hatten. 
Der Sondergerichtshof kann überdies auf 
die Erfahrungen des ICTY und ICTR zu-
rückgreifen. Zudem gibt es in Sierra Leone 
eine gut ausgebildete Anwaltschaft, die auf 
einen signifikanten Beitrag zu dem Frie-
densprozeß in Sierra Leone hoffen läßt.79 
Gerade auch durch seine gemischte Natur 
und seinen Sitz in Sierra Leone selbst be-
stehen gute Aussichten, daß das Tribunal 
tatsächlich Auswirkungen auf Land und 
Leute entfaltet.80 Zügige und gerechte Ver-
fahren und eine effektive Arbeit des Son-
dergerichtshofs sind einem derart vom 
Bürgerkrieg erschütterten und traumati-
sierten Land wie Sierra Leone jedenfalls zu 
wünschen. 

 

 

 

                                                           
77  Jallow (Fn. 17), S. 152. 
78  Jallow (Fn. 17), S. 170. 
79  Jallow (Fn. 17), S. 170. So auch der Bericht der 

Planning Mission on the Establishment of the 
Special Court for Sierra Leone vom 7./19. 
Januar 2002, S/2002/246, Ziff. 12. 

80  ICG Afrika Briefing (Fn. 2), S. 2. 
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